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§ 15 NPG
 NPG - Notariatsprüfungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.04.2020

Die schriftlichen Aufgaben sind derart auszuwählen, daß sie bei durchschnittlicher Fähigkeit jeweils innerhalb von acht

Stunden gelöst werden können.

In Kraft seit 01.01.1988 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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